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Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Katrin Schmidberger (GRÜNE) fragt, was der Senat unternommen habe, um im Finanzaus-
schuss des Bundesrats eine Mehrheit gegen den Verkauf der BImA-Grundstücke Dra-
gonerareal und Lützowufer zu organisieren, und wie er selbst stimmen werde. 
 
Senator Andreas Geisel (SenStadtUm) verweist auf einen Beschluss der Bauministerkonfe-
renz, der zufolge nicht mehr benötigte Bundesliegenschaften vorrangig den Kommunen zum 
Verkehrswert angeboten werden sollten. Auf dieser Grundlage fänden Verhandlungen mit der 
BImA statt, die allerdings schwierig seien. Der Senat werde am 21. April über sein Abstim-
mungsverhalten beschließen. Er habe eine Hoffnung, wie sich Berlin verhalten werde. 
 
Katrin Schmidberger (GRÜNE) äußert die Erwartung, dass der Senat entsprechend seinen 
bisherigen Äußerungen stimmen werde. Sie interessiere, wie der Verkehrswert definiert wer-
de, damit Konflikte darüber – wie im Fall Katzler-/Großgörschenstraße – nicht dazu führten, 
dass Berlin Grundstücke nicht bekomme. 
 
Senator Andreas Geisel (SenStadtUm) führt aus, der Verkehrswert ergebe sich aus der Be-
wertung der Liegenschaften in der Umgebung und dem Ertragswert. Darüber gebe es theore-
tisch Übereinstimmung mit der BImA, allerdings seien die Verhandlungen im Moment sehr 
zäh. Bei den genannten Beispielen seien Ertragswerte nicht einbezogen worden. 
 
Katrin Lompscher (LINKE) fragt, warum der Senat in der amtlichen Kostenschätzung zum 
Mietenvolksbegehren 1,609 Mrd. Euro für die Wohnraumförderung angesetzt habe, obwohl 
das Volumen im Gesetzentwurf nicht vorgegeben sei und vom Parlament zu bestimmen wäre. 
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Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) antwortet, die Kostenpositio-
nen seien nach bestem Wissen ermittelt worden. Der Gesetzentwurf sehe vor, dass Berlin 
Einnahmen aus den Rückflüssen der alten Wohnungsbauförderung, aus der Bundesfinanzie-
rung von 32 Mio. Euro und aus den EFRE-Förderprogrammen von etwa 14 Mio. Euro ge-
meinsam mit den Haushaltspositionen einem Wohnungsbaufonds zur Verfügung stelle, was in 
der Prognose 1,6 Mrd. Euro auf fünf Jahre ergebe. 
 
Katrin Lompscher (LINKE) geht davon aus, dass die möglichen zusätzlichen Haushaltsmit-
tel in der Kostenschätzung auf null gesetzt seien. Welche Annahmen seien für die Kosten für 
Bindungen und Mietsubventionen im alten sozialen Wohnungsbau getroffen worden? 
 
Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) erklärt, dass er dies im Mo-
ment nicht im Detail erläutern könne. Die Ermittlungen bauten auf allen verfügbaren Er-
kenntnissen auf. Eine Expertenkommission habe umfangreiches empirisches Material erho-
ben. Auf Basis der Ist-Zahlen sei eine Prognose für 2017-21 erstellt worden. 
 
Vorsitzender Andreas Otto bittet, dem Ausschuss die Berechnung zur Verfügung zu stellen. 
 
Senator Andreas Geisel (SenStadtUm) teilt mit, dass die Kostenrechnung dem Ausschuss, 
aber auch der Öffentlichkeit transparent gemacht werde. 
 
Ole Kreins (SPD) erbittet Stellungnahme zu Vorschlägen zu einer Citymaut und größenab-
hängigen Stellplatzgebühren im Rahmen des Stadtdialogs Energie und Klimaschutz sowie 
entsprechenden Medienberichten. 
 
Senator Andreas Geisel (SenStadtUm) legt dar, der Senat habe gestern den Entwurf eines 
Energiewendegesetzes als gesetzlichen Rahmen für die Energiewende in Berlin beschlossen. 
Die Untersetzung mit einem Maßnahmen- und Zeitplan werde zum Jahresende erfolgen. Dazu 
werde ein umfassender Diskussionsprozess mit der Öffentlichkeit, den Verbänden und allen 
Beteiligten geführt, die Ideen einbringen könnten. Die Vorschläge zum Berliner Energie- und 
Klimaschutzprogramm würden dann zunächst bewertet. Medienberichte, die den Eindruck 
erweckten, dass einzelne Vorschläge bereits Beschlusslage des Senats seien, träfen nicht zu. 
 
Andreas Baum (PIRATEN) schließt die Frage an, wie der Senat im Hinblick auf die Ziele 
zur Stärkung des ÖPNV und Radverkehrs sowie zur Minderung der Lärm- und Schadstoff-
emissionen den Vorschlag einer Citymaut bewerte und ob er deren Einführung vorbereite. 
 
Senator Andreas Geisel (SenStadtUm) unterstreicht, dass es sich um einen Vorschlag im 
Rahmen des Stadtdialogs handele, der zu bewerten sein werde. Er bezweifle, dass die Einfüh-
rung in Berlin notwendig sei. Gegenwärtig habe der Senat noch keine Notwendigkeit gesehen. 
 
Andreas Baum (PIRATEN) fragt nach dem Ablauf und Abschluss des Diskussionsprozesses. 
 
Staatssekretär Christian Gaebler (SenStadtUm) erläutert, der Prozess solle bis zum Jahres-
ende so weit abgeschlossen und ausgewertet werden, dass dann eine Senatsvorlage vorbereitet 
werden könne. Bis dahin fänden noch mehrere Workshops und Diskussionen statt. 
 
Die Aktuelle Viertelstunde ist beendet. 
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Punkt 2 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Organisation und Arbeitsweise der 
Wohnungsbauleitstelle 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0200 
BauVerk 

Matthias Brauner (CDU) unterstreicht die Bedeutung der Wohnungsbauleitstelle als wichti-
gen Koordinationspunkt im Rahmen der Wohnungsbaupolitik. Bei Baugenehmigungen und 
Baufertigstellungen stiegen die Zahlen erfreulich an. Nach der Etablierung der Wohnungsbau-
leitstelle seien ein Bericht über die koordinierende Funktion und eine Bilanz angezeigt. 
 
Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) führt aus, die Wohnungsbau-
leitstelle sei 2013 eingerichtet worden und verfüge mittlerweile über vier Mitarbeiter. Es han-
dele sich um eine Stabsstelle, die ihm direkt zugeordnet sei. Die wesentlichen Kernaufgaben 
seien Aktivierung von Wohnungsbaupotenzialen, Beschleunigung der Planungsaktivitäten, 
Unterstützung von Projektentwicklungen, Initiierung von Pilotprojekten, Konfliktlösungen in 
Abstimmung zwischen Bezirken und Hauptverwaltung, Beratung der Akteure und Moderati-
on vielfältiger Prozesse. Darüber hinaus würden Partnerschaften zwischen privaten Investoren 
und kommunalen Wohnungsunternehmen vermittelt, insbesondere wenn es um die Realisie-
rung eines Anteils sozialer Wohnungen in den Projekten gehe. Im Herbst 2014 sei Herr Biel-
ka als Neubaubeauftragter gewonnen worden. Dieser habe die Leitung des Schlichtungsgre-
miums übernommen, solle insbesondere beim genossenschaftlichen Wohnungsneubau, wo 
man noch mehr Potenzial sehe, als Ansprechpartner, Unterstützer und Vermittler wirken und 
sich um ein neubaufreundliches Klima in der Verwaltung und auch darüber hinaus bemühen. 
 
Mittlerweile habe sich die Wohnungsbauleitstelle mit 300 Projekten in den Bezirken befasst; 
Projekte des Senats würden in den Fachabteilungen bearbeitet. Seit 2005 verzeichne Berlin 
ein Bevölkerungswachstum von über 220 000 Einwohnern, seit 2011 von 175 000 Einwoh-
nern. Die Zahl der Erwerbstätigen sei um fast 250 000 angestiegen, sodass Zuwanderung in 
der Regel in Arbeit erfolge und Wohnungsbaupolitik Erwerbstätigkeit in Berlin flankiere. Die 
Zuwanderung von 40 000 bis 45 000 Menschen jährlich übertreffe die Prognosen und stelle 
die Wohnungsbaupolitik vor erhebliche Herausforderungen. Der StEP Wohnen gehe bei der 
mittleren Bevölkerungsvariante von einem Bedarf von 137 000 Wohnungen 2012-25 aus, was 
sicherlich die untere Grenze des zu erwartenden Wohnungsbedarfs beschreibe. 10 000 Neu-
bauwohnungen pro Jahr seien ebenfalls die untere Grenze des Benötigten. 
 
Der StEP Wohnen sehe ein Flächenpotenzial für rund 215 000 Wohnungen. Davon entfielen 
38 000 auf kleinere Geschossbaustandorte – Baulücken in der inneren Stadt mit etwa 8 000, 
Baulücken in der äußeren Stadt mit etwa 10 000, Ergänzungsmöglichkeiten in Siedlungsbe-
ständen mit etwa 20 000 Wohnungen. Von diesem Potenzial würden zurzeit etwa 1 000 Woh-
nungen pro Jahr aktiviert. Baulücken seien ein wichtiges Feld der Innenentwicklung, aber in 
der Regel in privater Hand und häufig problembehaftete Flächen. Die einfach aktivierbaren 
Baulücken seien bereits in den letzten 30 Jahren aktiviert worden, sodass die Aktivierung 
nicht mehr so schnell voranschreite. Potenzial für Einfamilienhäuser bestehe in klein- und 
großflächigen Bereichen mit jeweils 1 000. SenStadtUm habe über 1 000 Flächen für Standor-
te mit mehr als 50 Wohnungen im Blick. Darauf seien im letzten Jahr etwa 6 000 Wohnungen 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk/vorgang/bv17-0200-v.pdf
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gebaut worden. Die Bodenpreisentwicklung sei erheblich. Eigentümer müssten zum Verkauf 
bereit sein, warteten aber mitunter zunächst die weitere Entwicklung ab. Insofern stelle sich 
die Frage, wie man Flächen an den Markt bringen könne, damit dort gebaut werden könne. 
Wohnungsbauleitstelle und Bezirke müssten dies unterstützen. 
 
Ziele seien bezahlbarer Wohnraum, stabile Quartiere, soziale Mischung, begleitende Infra-
struktur, auch Entwicklung der grünen Infrastruktur. Leitlinien seien, dass man Wohnungs-
neubau brauche, die Vielfalt und Mischung in den Quartieren unterstützen wolle sowie den 
energetischen und demografischen Wandel und die ökologische Entwicklung im Blick haben 
müsse. Im Wohnflächeninformationssystem seien Daten der Hauptverwaltung und Bezirke 
zusammengeführt und um aktuelle Informationen aus Beratungstätigkeit ergänzt worden. Es 
enthalte mittlerweile eine Vielzahl von Bestands-/Infrastrukturinformationen, Informationen 
zum Planungsrecht und zu Mobilisierungshemmnissen. In Berlin gebe es 140 000 Baumög-
lichkeiten auf Flächen mit mehr als 50 WE, von denen etwa 25 000 in Bearbeitung und weite-
re 25 000 kurzfristig aktivierbar seien. Allerdings werde man nicht alle Potenziale nutzen 
können, zumal weniger als 15 Prozent im Eigentum des Landes stünden. Nur dort könne das 
Land die Entwicklungsrichtung selbst bestimmen. Ansonsten habe man es mit privaten Eigen-
tümern zu tun, die man zu Bauprojekten mobilisieren oder auch nicht mobilisieren könne. 
 
Mit der Wohnungsbauleitstelle seien die Bündnisse mit den Bezirken und bau- und woh-
nungswirtschaftlichen Verbänden intensiv erarbeitet worden. Die landeseigenen Gesellschaf-
ten hätten mittlerweile einen Bestand von annähernd 300 000 Wohnungen, sodass das Ziel für 
diese Wahlperiode fast erreicht sei. Die Liegenschaftspolitik sei transparent, wenngleich man-
ches schneller gehen könnte, was auch am Abghs liege. Wohnungsbauförderprogramm und 
Städtebauförderprogramme hülfen auch bei der Lösung von Umfeldproblemen, der Schaffung 
sozialer Infrastruktur, der Verbesserung der Grünversorgung und der Begleitung von Modera-
tionsprozessen, sodass sich sinnvolle Wohnungsbauprojekte besser in vorhandene Strukturen 
integrieren könnten. Er verweise auf das kooperative Baulandmodell, die Zweckentfrem-
dungsverbots-, Kündigungsschutz- und Umwandlungsverordnungen sowie auf das Forum 
Wohnen, wo mit Wohnungsmarktakteuren und gesellschaftlichen Gruppen Themen der Woh-
nungspolitik intensiv diskutiert würden. Das neue Referat Wohnungsneubau bei SenStadtUm 
befasse sich mit größeren Projekten auf Senatsseite. Mit der AGBauGB-Änderung solle die 
Teilverantwortung für B-Pläne komplett in die Bezirke verlagert werden; das gesamtstädti-
sche Interesse könne ab 200 Wohnungen artikuliert werden. Mit dem Bund werde zurzeit über 
den Erwerb der 4 600 BImA-Wohnungen gesprochen. Der Senat habe die Wohnungspolitik in 
den letzten drei Jahren strategisch neu aufgestellt. 
 
Im letzten Jahr seien in Berlin 19 200 Wohnungen genehmigt worden, 2013  12 500, 2012  
9 900, 2011  7 300, in den Vorjahren 3 000 bis 5 000. Bezirke und Hauptverwaltung hätten 
sich erfolgreich auf dieses Thema orientiert. Im letzten Jahr seien 9 000 bis 10 000 Wohnun-
gen fertiggestellt worden. Für 2015 sei die Fertigstellung von mehr als 10 000 Wohnungen zu 
erwarten. Im Umland seien im letzten Jahr ca. 8 000 Wohnungen genehmigt und 6 000 Woh-
nungen fertiggestellt worden. Die Wohnungsbauentwicklung habe sich in den letzten zwei 
Jahren deutlich dynamisiert. Der Wohnungsmarkt sei in Berlin so eng, dass Menschen auch 
ins Umland zögen. Die meisten Wohnungsbaupotenziale seien bislang im Nordosten, Südos-
ten und Innenstadtbereich gehoben worden. Reinickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und 
Tempelhof-Schöneberg seien in den letzten Jahren nicht so dynamisch gewesen. 
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Das Segment der Mehrfamilienhäuser – im Wesentlichen Mietwohnungen – sei entscheidend 
und nehme stark zu. Baumaßnahmen im Bestand – bspw. Umwandlung von Gewerbe- zu 
Wohnobjekten, Erweiterungen – spielten eine große Rolle, während der Einfamilienhausbau 
in Berlin seit Jahren um 2 000 pendele. Vermutlich finde eine stärkere Entwicklung in Rich-
tung Umland statt, zumal die Baumöglichkeiten in Berlin nicht überbordend seien. Man habe 
landeseigene Grundstücke in die kommunalen Gesellschaften kostenfrei eingelegt. Im Gegen-
zug müssten auf 20, 25 Jahre mietsubventionierte Sozialwohnungen errichtet werden. Das 
Wohnungsbauförderprogramm werde der Marktentwicklung angepasst, um eine einkommens-
orientierte Komponente ergänzt und künftig zwei Förderstränge haben. Im letzten Jahr seien 
1 028 Wohnungen gefördert worden, davon etwa die Hälfte in der Innenstadt. Es würden auch 
Projektankäufe von Privaten vorgenommen. Er verweise auf die Bündnisse mit den Bezirken 
und unterstreiche, dass die entsprechenden Mittel im Haushalt 2016/17 bereitgestellt werden 
müssten. Steigende Genehmigungszahlen hätten auch personelle Konsequenzen. 
 
Der Dialog mit der Stadtgesellschaft sei wichtig und finde in verschiedenen Formaten statt. 
Vor Ort gebe es vielfach Vorbehalte gegen Wohnungsneubau, der aber im gesamtstädtischen 
Interesse liege. Man rede auch über Qualität, Baukultur und Innovation. Im SIWA seien 
30 Mio. Euro für experimentellen, innovativen Wohnungsneubau vorgesehen. Hemmnisse 
seien steigende Bodenpreise, ein geringer Anteil landeseigener Flächen, vielfältige Auflagen, 
Personalengpässe der Verwaltung. Man müsse sich mit den Fragen befassen, wie die vorhan-
denen Potenziale aktiviert werden könnten, wie eine verträgliche Dichte aussehe, wie die Pla-
nungsverfahren beschleunigt und die planungsrechtlichen Regelungen vereinfacht werden 
könnten. Neubau und Ankauf seitens der städtischen Wohnungsunternehmen seien weiter zu 
forcieren. Wichtig seien eine frühzeitige Information, um Akzeptanz zu schaffen, und ein be-
darfsgerechter Ausbau der Infrastruktur. Die Liegenschaftspolitik müsse gelebt und umgesetzt 
werden. Man müsse sich intensiv mit der funktionalen Mischung beschäftigen. Die Qualitäten 
des öffentlichen Raums spielten eine große Rolle, wenn man die Stadt nachverdichte. 
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Iris Spranger (SPD) betont, dass die vorgestellten Zahlen erfreulich seien. Die Wohnungs-
bauleitstelle solle sog. Steckbriefe für große Neubaustandorte erarbeiten, aktuelle städtebauli-
che Verträge sichten und begleiten. Inwieweit kämen Bezirke und Investoren auf die Woh-
nungsbauleitstelle zu, habe sich dies eingespielt, inwieweit müsse nachgearbeitet werden? 
 
Katrin Lompscher (LINKE) äußert den Eindruck, dass dieser Foliensatz offenbar immer 
wieder gezeigt werde. Sie interessiere, was die Wohnungsbauleitstelle mache und welche 
Entwicklungsprobleme ggf. aufträten. Offensichtlich solle sie als Clearingstelle agieren. Sie 
bitte, beispielhaft darzustellen, wie die Konfliktklärung ablaufe. Wie sei die Wohnungsbau-
leitstelle zu den 300 Projekten gekommen? Sei die personelle Ausstattung ausreichend? 
 
Katrin Schmidberger (GRÜNE) fragt, ob neben privaten Investoren auch Genossenschaften 
beraten würden und die Wohnungsbauleitstelle auf diese zugehe. Bislang würden sie zu we-
nig als Neubaukooperationspartner genutzt. Befasse sich die Wohnungsbauleitstelle auch mit 
Quartiersentwicklung, unterschiedlichen Eigentümerstrukturen und Nutzungsmischung oder 
nur mit Neubauprojekten? Was werde für die Funktionsfähigkeit des Quartiers getan? Die 
Grundstücksverkäufe der Vergangenheit rächten sich jetzt. Inwieweit wolle der Senat das 
Instrument des Entwicklungsgebiets nutzen, um an Flächen zu kommen? Warum bemühe er 
sich nicht um die Flächen, die von Landesunternehmen verkauft würden? Welche Strategie 
werde verfolgt, um Problemlagen und Gewerbeflächen zu ertüchtigen? Was passiere mit den 
mietgebundenen Wohnungen bei den kommunalen Gesellschaften nach Ablauf der 25 Jahre? 
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Matthias Brauner (CDU) hebt hervor, mit Beginn der Wahlperiode sei umgesteuert worden. 
Nachdem die Bautätigkeit zuvor fast zum Erliegen gekommen sei, habe ein Umdenken in den 
Köpfen stattgefunden. Die Bilanz der letzten drei Jahre sei hervorragend. Die Bautätigkeit sei 
zufriedenstellend. Bei den Fertigstellungen tue sich etwas, auch wenn eine Wohnungsmarkt-
reserve nach wie vor nur begrenzt vorhanden sei. Die Wohnungsbauleitstelle habe einen An-
teil an dieser Entwicklung, wenngleich die Akteure wahrscheinlich primär im Bezirk auf-
schlügen. Ihn interessiere, welche Vorhaben dort üblicherweise betreut würden, wie die 
Kommunikation mit Bezirken und Investoren inzwischen laufe und welche Verfahren und 
Formate erfolgversprechend seien. Entscheidend sei, die Vorhaben zügig zu behandeln. 
 
Andreas Baum (PIRATEN) erkundigt sich nach den größten Hürden und Herausforderungen 
in der täglichen Arbeit der Wohnungsbauleitstelle. 
 
Wolfram Prieß (PIRATEN) fragt, ob die Wohnungsbauleitstelle an dem Projekt zur Ent-
wicklung des Güterbahnhofs Pankow beteiligt sei, bei dem Schwierigkeiten aufgetreten seien. 
Er bitte, die Arbeitsweise ggf. an diesem Beispiel zu erläutern. Werde die Wohnungsbauleit-
stelle auch bei Wohnungsbau im Umland tätig? 
 
Vorsitzender Andreas Otto schließt die Fragen an, ob eine B-Planoffensive, bspw. mit 100 
B-Plänen im nächsten halben Jahr, gestartet werde oder Hilfsvarianten nach § 34 o. Ä. genutzt 
würden, wie man sich die Aktivierung von Grundstücken für Neubauzwecke praktisch vorzu-
stellen habe und ob der FNP überarbeitet und angepasst werde, auch um Verlässlichkeit für 
die Stadtbevölkerung zu erzeugen, welche Flächen bebaut bzw. begrünt würden. 
 
Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) schildert, Gesprächspartner der 
Wohnungsbauleitstelle seien Investoren, kommunale Wohnungsunternehmen und Bezirke, da 
es um Projekte in den Bezirken gehe. Es fänden Abstimmungen mit anderen Verwaltungen 
und im eigenen Haus statt. Er nenne auch die Mitwirkung an Bürgerbeteiligungsverfahren. 
Bei der Schaffung von Baurecht sei Lärm ein großes Thema. Der Schutzstandard bei Neubau-
ten an Hauptverkehrsstraßen sei im Vergleich zu Bestandsbauten sehr hoch, was zu absurden 
Ergebnissen führe, sodass gesetzgeberischer Bedarf auf Bundesebene bestehe. Berlin und 
Hamburg hätten eine Bundesratsinitiative für großstadtadäquate Regelungen gestartet. The-
men der Wohnungsbauleitstelle seien bspw. Genehmigungsfähigkeit nach § 34, Bereinigung 
von Grundstücksgrenzen, Lärmschutz, vertretbare städtebauliche Dichte, Probleme der sozia-
len Infrastruktur, Denkmalschutzfragen, Baumfällgenehmigungen, artenschutzrechtliche Fra-
gen. Die Abstimmungen sollten die Entscheidungsprozesse beschleunigen. 
 
Die Wohnungsbauleitstelle verfüge über zwei Stellen und zwei Beschäftigungspositionen. Für 
den Haushalt 2016/17 seien weitere Personalressourcen angemeldet worden. An den Standor-
ten gehe es auch immer darum, was vertretbar, angemessen und qualitativ möglich sei. Woh-
nungsbauleitstelle und Bezirk hätten das Vorhaben Güterbahnhof Wilmersdorf intensiv be-
gleitet und gut zusammengearbeitet. Mit den Investoren sei darüber gesprochen worden, wie 
sozialer Wohnungsbau realisiert werden könne und was an öffentlichen Leistungen angemes-
sen sei. Die Federführung beim Güterbahnhof Pankow liege beim Bezirksamt, das die anste-
henden Fragen – Verkehr, Handel – lösen wolle. Die Wohnungsbauleitstelle sei für Berlin, 
nicht für das Umland zuständig. Umlandfragen würden in der Gemeinsamen Landesplanung 
erörtert. Die Umlandentwicklung sei auch für Berlin interessant und könne den Berliner 
Wohnungsmarkt entlasten. 
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Genossenschaften könnten die Wohnungsbauförderung genauso in Anspruch nehmen wie die 
kommunalen Unternehmen, seien aber bisher relativ zurückhaltend, weil sie andere mietenpo-
litische Vorstellungen hätten und sich eher als Bestandshalter sähen. Der Neubaubeauftragte 
solle einen besonderen Gesprächsfaden zu den Genossenschaften aufbauen und vertiefen, 
damit das Neubauthema eine stärkere Rolle spiele. Sie sollten bspw. über Konzeptverfahren 
auch an landeseigenen Grundstücken partizipieren, müssten sich aber dem Wettbewerb stel-
len. Genossenschaften könne man keine Grundstücke einlegen. 
 
100 B-Pläne in den Bezirken auf einen Schlag halte er nicht für realistisch. Richtig sei, dass 
die bezirklichen Stadtplanungs- und Bauordnungsämter so ausgestattet werden müssten, dass 
sie die neuen Wohnungsbaudimensionen bewältigen könnten. Dies sei ein Thema für die 
Haushaltsberatungen. § 34 spiele in Westberliner Bezirken im Hinblick auf den Baunutzungs-
plan eine sehr geringe Rolle. Im Ostberliner Bereich werde § 34 durchaus sinnvoll angewen-
det. Das Wohnflächeninformationssystem solle zur Transparenz bei der Grundstücksaktivie-
rung beitragen. Angesichts der Datenschutzbelange brauche man noch eine Abrufungsverord-
nung, die derzeit in der Mitzeichnung sei, sodass das System erst Ende 2015/Anfang 2016 
öffentlich zugänglich sein werde. Der FNP solle anlass- und einzelfallbezogen weiterentwi-
ckelt werden. Das Gerüst an Bauflächen sei ausreichend, um die Baulandnachfrage zu befrie-
digen. Über die Aktivierung von Kleingarten- und Gewerbeflächen werde man sich im Ein-
zelnen verständigen müssen, denn für die gewerbliche Entwicklung würden ebenfalls Flächen 
benötigt. In einzelnen Fällen seien kleinere Flächen aktiviert worden, eine Umwidmung in 
großem Umfang sei unrealistisch. In den letzten drei Jahren sei durch Einzeländerungen 
Raum für etwa 8 000 neue Wohnungen geschaffen worden. 
 
Nach Ablauf der sozialen Bindung bei den Wohnungsbaugesellschaften gingen die betreffen-
den Wohnungen in den normalen kommunalen Bestand über, sodass sich die Mieter weiterhin 
in einer geschützten Situation befänden. Bei Ablauf der Bindung bei privaten Bauträgern 
könnten die Veränderungen stärker ausfallen. 
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Leitlinien für den Abschluss städtebaulicher 
Verträge in Berlin 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0202 
BauVerk 

Iris Spranger (SPD) führt aus, im August 2014 sei der erste städtebauliche Vertrag nach den 
Leitlinien unterzeichnet worden. Damit habe man in Berlin schon positive Erfahrungen ge-
macht. Die Übergangsphase bis Ende 2015 solle evaluiert werden. Sie bitte, über die bisheri-
gen Erfahrungen zu berichten. 
 
Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) legt dar, die Landschaft städte-
baulicher Verträge sei in Berlin vielfältig gewesen. Eine einheitliche Leitlinie habe für Trans-
parenz für die öffentliche Hand, die kommunalen Wohnungsunternehmen und die Investoren 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk/vorgang/bv17-0202-v.pdf
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sorgen sollen. Es gehe um Vertragspartnerschaft, Gleichbehandlung, Kalkulierbarkeit der 
öffentlichen Lasten – kausal veranlasste Infrastrukturbedarfe, insbesondere Kita- und Grund-
schulplätze –, ein bedarfsgerechtes Wohnungsangebot und eine nachvollziehbare Angemes-
senheitsprüfung. Nach ersten Erfahrungen sei die Leitlinie aktualisiert und heute ins Internet 
gestellt worden. Er verweise auf die Aktualisierung des Berechnungstools und den Musterver-
trag, der geprüfte, tragfähige und abgestimmte Formulierungen enthalte. Diese seien im Vor-
feld mit der Wohnungswirtschaft diskutiert worden. Teilweise habe man Anregungen, z. B. zu 
Besicherungsfragen, aufgegriffen. Die Wohnungsbauleitstelle habe die Erarbeitung betreut 
und vorangetrieben. Es sei eine enge Abstimmung mit den Bezirken erfolgt. 
 
Der Bodenpreisgewinn aus einer Projektentwicklung solle nicht allein beim Investor verblei-
ben, sondern zu erheblichen Teilen für öffentliche Leistungen – Straßen, Grünanlagen, Kita- 
und Grundschulplätze, Anteile geförderten Wohnungsbaus – genutzt werden. Es seien detail-
lierte Regelungen erlassen worden, wie bspw. Grundschulplätze zu berechnen seien. Der In-
vestor könne die Maßnahmen selbst durchführen oder die Gelder an die öffentliche Hand zah-
len. Kostenfaktoren seien in der Regel: Erschließung, Kita-/Grundschulplätze, Freiflächen, 
Planungskosten, geförderter Wohnungsbau. Vorgegeben werde eine feste Mindestquote für 
geförderten Wohnungsbau von 25 Prozent. Mitunter könnten aus den Projekterlösen weitere 
Anteile finanziert werden. Er verweise auf das Kopplungsverbot; man könne nur städtebauli-
che Verträge schließen und den Planungsmehrwert für die konkret veranlassten öffentlichen 
Lasten nutzen, wenn man die Nutzung erhöhe oder eine neue Nutzung ermögliche. 
 
Die Mietpreis- und Belegungsbindung müsse städtebaulich begründet sein. Dabei gehe es um 
gemischte Bevölkerungsstrukturen, Verdrängung und die Deckung eines besonderen Wohn-
bedarfs im preiswerten Segment, was in Berlin zurzeit unstrittig sei. Es handele sich um 
Wohnungen im Standard des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Der Umsetzungsweg sei, 
Flächen für den öffentlich geförderten Wohnungsbau konkret zu binden. Häufig täten sich 
Investoren und kommunale Unternehmen zusammen, um ein Projekt zu betreiben. Entweder 
errichte der Investoren die Wohnungen auch für das kommunale Unternehmen oder gebe das 
entsprechende Grundstück an das kommunale Unternehmen ab. 
 
Die wirtschaftliche Gesamtbetrachtung orientiere sich an der Bodenwertsteigerung, die auf 
den Bauflächen entstehe. Das Modell beziehe sich nur auf den Mehrwert, der durch kommu-
nale Tätigkeit – Bau- und Planungsrecht – entstehe. Hochbau- und Baulanderwerbsrendite 
verblieben immer beim Projektträger. Der Planungsgewinn könne bis zur Grenze der Ange-
messenheit für die öffentlichen Leistungen in Anspruch genommen werden. Dabei gehe man 
von 50 Prozent des Eingangswerts aus. Zielwert seien 100 Prozent des Bodenwerts. Die 50 
Prozent Differenz könnten zur Deckung der öffentlichen Leistungen abgezogen werden. Im 
Einzelfall könne der Investor versuchen, Abweichungen per Verkehrswertgutachten nachzu-
weisen. Für einzelne Planungsverfahren gebe es Standardkostensätze, z. B. 37 000 Euro für 
einen Grundschulplatz, 1 m² Spielplatz pro Einwohner. 
 
Mit der Leitlinie könnten viele Streitfälle vermieden werden. Nicht die gesamte Infrastruktur 
für die wachsende Stadt könne aus städtebaulichen Verträgen finanziert werden, z. B. Ober-
schulen. Auf mittlere Sicht werde dieses Instrument dämpfend auf den Bodenmarkt wirken, 
da der Planungsgewinn nicht völlig beim Eigentümer verbleibe und klar sei, welche Kosten 
aus städtebaulichen Verträgen aufgelastet würden. 
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Katrin Schmidberger (GRÜNE) moniert, dass die Pressemitteilung über die Veränderung 
erst nach Sitzungsbeginn veröffentlicht worden sei. Das Modell der kooperativen Bauland-
entwicklung sei ein guter und überfälliger Schritt. Es sei wichtig, dass die Investoren einen 
angemessenen Beitrag leisteten. Der Erfolg des Modells sei schwer nachvollziehbar, zumal 
der StS über konkrete Erfahrungen nicht berichtet habe. In wie vielen Fällen und Bezirken sei 
das neue Berechnungsmodell angewendet bzw. noch nicht angewendet worden? Gebe es 
Einwände von Investoren oder Bezirken gegen die Berechnung oder auch schon Klagen? Wie 
komme SenStadtUm auf 25 Prozent, nachdem das Ziel ein Drittel mietpreis- und belegungs-
gebundene Wohnungen gewesen sei? München gehe von einem Drittel auf privaten und 50 
Prozent auf öffentlichen Flächen aus. Ein negatives Beispiel sei der städtebauliche Vertrag zur 
Heidestraße, wo der Anteil bezahlbaren Wohnraums gering sei. Wie werde gewährleistet, 
dass dies künftig besser laufe? Wie könnten Abghs und BVVen in Verfahren städtebaulicher 
Verträge eingebunden werden, damit es nicht zu Vorfestlegungen für B-Pläne komme? Die 
angemessene Beteiligung der Investoren sei im Moment kaum nachvollziehbar. Deshalb soll-
te die Berechnung Abghs bzw. BVVen vor Abschluss der Verträge vorgelegt werden. 
 
Katrin Lompscher (LINKE) begrüßt, dass eine einheitliche Grundlage für städtebauliche 
Verträge herzustellen versucht werde. Auf wie viele Vorhaben werde diese aktuell angewen-
det? Sie gehe davon aus, dass der Eingangswert bei ehem. Industrie-, Bahn- und landwirt-
schaftlichen Flächen deutlich niedriger sei, sodass die Planungsgewinnabschöpfung mit der 
50-100-Regelung zulasten Berlins ginge. Sei die Einzelfallprüfung bei geringeren Werten 
auch umgekehrt möglich? 
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Iris Spranger (SPD) bemerkt, es sei – auch bei Fraktionen – nicht unüblich, parallel zu Sit-
zungen Pressemitteilungen herauszugeben. Die Leitlinien seien ein Erfolg. Vorangegangen 
sei ein Antrag der Koalitionsfraktionen. Der Vorhabenträger solle die Mietpreis- und Bele-
gungsbindung übernehmen, auch wenn er keine Fördermittel bekomme. Investoren hätten 
großes Interesse, in Berlin zu bauen, und würden entsprechende städtebauliche Verträge si-
cherlich unterschreiben. Sie bitte SenStadtUm um Stellungnahme. 
 
Matthias Brauner (CDU) unterstreicht, Ziel sei gewesen, die städtebaulichen Verträge zu 
fokussieren, nachdem jeder Bezirk eigene Prioritäten gesetzt habe. Der Fokus liege auf der 
Integration des geförderten Wohnungsbaus und sozialer Infrastruktur im Bereich Kitas und 
Schulen. Die Kofinanzierung der wachsenden Stadt sei für die Bezirke und die Stadt eine 
Herausforderung. Die Leitlinien seien mit den wesentlichen wohnungswirtschaftlichen Ver-
bänden abgestimmt, um Berechenbarkeit und Planbarkeit herzustellen. Für grobe Ungleich-
gewichte gebe es individuelle Lösungen. Das Berechnungstool stehe online, das Verfahren sei 
in Berlin transparenter als in München. Parallel habe man einen Wohnungsbaufonds einge-
richtet; die Vorhaben griffen erkennbar ineinander. Beides sei ein schlagkräftiges Instrument 
für die Neubauentwicklung. München habe andere Quoten, aber auch andere Einkommens-
grenzen, Bodenpreise und Abschöpfungsmöglichkeiten. Das Berliner Modell gehe in der 
Spitze bis 33 Prozent, sei aber durch den Topf gedeckelt, der in den Haushaltsberatungen er-
höht werden solle. Regelgröße seien 25 Prozent. Das Vorhaben Heidestraße sei schon vorher 
begonnen worden, als der Fokus noch ein anderer gewesen sei. Im Übrigen sei das Geschäft 
für das Land Berlin nicht schlecht gewesen, wenn man die Infrastrukturkosten berücksichtige. 
 
Vorsitzender Andreas Otto geht davon aus, dass die Förderquote von 25 Prozent aus § 9 
BauGB abgeleitet werde. In einem B-Plan könne Wohnungsbau vorgesehen werden, der ge-
fördert werden könnte. Was mache SenStadtUm, wenn jemand die Förderung nicht wolle 
oder das Geld alle sei? Der Regelungsumfang in städtebaulichen Verträgen sei stark angestie-
gen, aber der Mitwirkung von Abghs und BVVen entzogen. Wolle SenStadtUm das Abghs 
künftig in die Beratung vor Unterzeichnung solcher Verträge einbeziehen? 
 
Matthias Brauner (CDU) erwidert, städtebauliche Verträge seien rein exekutives Handeln. 
Deshalb sei es wichtig, einen Rahmen zu haben, an dem sich die Verwaltung ausrichte. Auf 
die einzelnen Fälle könne das Abghs nur sehr schwer Einfluss nehmen. 
 
Katrin Schmidberger (GRÜNE) betont, die konkreten Berechnungen zur Heidestraße seien 
mehrmals – auch von der CDU-Fraktion – eingefordert, aber bislang nicht vorgelegt worden. 
Insofern könne man nicht beurteilen, ob SenStadtUm das Beste herausgeholt habe. Zwar seien 
städtebauliche Verträge Aufgabe der Verwaltung, jedoch würden Vorfestlegungen für B-
Pläne getroffen, die Aufgabe der Parlamente seien. Mit diesem Konflikt müsse man umgehen. 
 
Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) kündigt an, dass sein Haus 
noch eine Senatsvorlage fertigen werde, die das Abghs zur Kenntnis erhalten werde. Anliegen 
sei, möglichst viel Transparenz für alle Seiten zu schaffen. Die Erfahrungen anderer Städte 
würden einbezogen, ausgewertet und auf die Berliner Situation bezogen. Das Vorgehen sei 
bislang unterschiedlich gewesen. Die Wohnungsbauleitstelle befasse sich zurzeit mit ca. 40 
städtebaulichen Verträgen, von denen etwa 15 nach den alten Vorstellungen und etwa 25 nach 
den neuen Regularien gehandhabt worden seien. Beim Vorhaben Güterbahnhof Wilmersdorf 
habe der Eigentümer die Zustimmungserklärung nach den neuen Regeln im Februar unter-
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zeichnet. Die Altfälle beträfen etwa 5 000 bis 7 000 Wohnungen, die neuen Fälle etwa 15 000 
Wohnungen. Die Spielregeln könnten sinnvollerweise parlamentarisch erörtert werden, für 
die Umsetzung sei die Exekutive verantwortlich, die der rechtsstaatlichen Kontrolle unterlie-
ge. Klagen gebe es noch nicht. Die Analyse der alten Verträge habe gezeigt, dass 20 Prozent 
bisher nicht überschritten worden seien. Insofern seien 25 Prozent ambitioniert und eine deut-
liche Steigerung. In aller Regel müsse man dies mit Wohnungsbauförderung unterlegen kön-
nen und die Dimensionierung der Förderung im Auge behalten, weil sich nur bei wenigen 
Projekten aus der Eigenwirtschaftlichkeit auch Sozialwohnungen ergäben und andere Dinge – 
Kita, Schule, Erschließung, Planungskosten etc. – nach den rechtlichen Grundlagen vorrangig 
bedient werden müssten. Bei kommunalen Wohnungsunternehmen werde man anders über 
die Frage diskutieren; deshalb rede man von mindestens 25 Prozent. Einzelfallprüfungen mit-
hilfe von Bodenwertgutachten seien in beide Richtungen möglich. Zur 50-Prozent-Klausel 
sehe er aufseiten der Bezirke und Investoren relativ große Akzeptanz. In B-Plänen könne nur 
vorgegeben werden, dass in den Objekten auch Sozialwohnungen entstehen könnten. Die Ent-
stehung von Sozialwohnungen könne nur in städtebaulichen Verträgen durchgesetzt werden. 
 
Katrin Schmidberger (GRÜNE) erkundigt sich nach der Spannbreite bei den 25 neuen Fäl-
len und etwaigen bezirksspezifischen Besonderheiten. 
 
Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) antwortet, die Spannbreite lie-
ge zwischen fast null und 20 Prozent und sei nicht bezirksspezifisch, sondern einzelfallbezo-
gen. Der Fokus auf bezahlbaren Wohnraum sei in den letzten drei Jahren stärker ins Bewusst-
sein – auch der politisch Handelnden in den Bezirken – getreten. In B-Plänen bezahlbaren 
Wohnraum zu verankern, habe – unterstützt durch die Förderpolitik des Senats – deutlich an 
Fahrt aufgenommen. Die Dimensionierung der Wohnungsbauförderung sei ein wesentliches 
Moment dafür, wie viel in Verträgen auf Investorenseite durchgesetzt werden könne. 
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Siedlung Am Steinberg in Reinickendorf: Verstöße 
des Investors gegen allgemeine Mieterschutzrechte 
und besondere Mieterschutzrechte aus dem GSW-
Vertrag  
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0221 
BauVerk 

Katrin Lompscher (LINKE) bittet den Senat um Stellungnahme, ob und in welcher Weise 
die Mieterschutzbestimmungen für die Bewohner der Kleinhaussiedlung fortgölten und wie 
der Senat die Mieter bei der Durchsetzung ggf. unterstütze. Die Modernisierungsmaßnahmen 
griffen stark in die denkmalgeschützte Anlage ein. Werde ein Denkmalpflegeplan für erfor-
derlich gehalten? Sei der Senat bereit, an Tagungen des Runden Tisches teilzunehmen? 
 
Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) geht davon aus, dass die untere 
Denkmalschutzbehörde zuständig sei. Der Runde Tisch gehe auf den Bezirk zurück, dessen 
Aufgabe es sei, sich damit zu beschäftigen. Die im Zuge der GSW-Privatisierung angebotene 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk/vorgang/bv17-0221-v.pdf
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Mietvertragsergänzung gelte, soweit sie angenommen worden sei. Jeder Erwerber müsse die 
Vorgängerregelungen übernehmen. Die zehnjährige Begleitung des Prozesses auf Senatsseite 
sei inzwischen ausgelaufen. SenStadtUm sei bereit, konkrete Einzelfragen zu prüfen. 
 
Iris Spranger (SPD) schildert, Einzelfälle tauchten in den Bürgerbüros häufig auf, in denen 
die Zustände in GSW- und verkauften GSW-Beständen beklagt würden. In der Siedlung Am 
Steinberg gebe es ebenfalls Probleme. Die Mieter befürchteten Luxussanierungen und Miet-
steigerungen. Auch wenn der Bezirk in erster Linie zuständig sei, sollte sich der Ausschuss 
noch einmal damit befassen. 
 
Dr. Manuel Heide (CDU) unterstreicht, dass die GSW hier nicht mehr Akteur sei. Viele Mie-
ter hätten die Mietvertragsergänzung seinerzeit mit Absicht nicht unterschrieben. Mittlerweile 
gebe es wohl auch ein Gerichtsverfahren zur Fortgeltung. Im Übrigen handele es sich um 
Häuser bis 100 m² mit 500 m² Land für derzeit 300 Euro Miete inkl. Betriebs- und Nebenkos-
ten. Dass die Mieter für die Erhaltung dieses paradiesischen Zustands kämpften, sei klar. 
 
Katrin Lompscher (LINKE) vertritt die Ansicht, es sei Sache des Senats und nicht des Be-
zirks, die Durchsetzung der Mieterschutzrechte aus der Mietvertragsergänzung im Streitfall 
im Sinne der Mieter zu begleiten. Sie verstehe den StS so, dass der Senat in solchen Fällen 
unterstützend tätig werde. Der Senat sollte die Rechtsposition des Landes auch beim Runden 
Tisch vertreten. 
 
Katrin Schmidberger (GRÜNE) verweist darauf, dass die besonderen Mieterschutzrechte lt. 
Auskunft der GSW zu Beginn der Wahlperiode fortgölten. Vielleicht könnte die Ausweisung 
als Milieuschutzgebiet helfen. Würde SenStadtUm den Bezirk dabei unterstützen? 
 
Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) führt aus, die Mietvertragser-
gänzung lasse nur Modernisierungsmaßnahmen zu, die den allgemein üblichen Standard im 
geförderten Wohnungsbau nicht erheblich überschritten. Verkäufe beeinträchtigten die Fort-
geltung der individuellen Rechte nicht. Es handele sich um eine zivilrechtliche Frage zwi-
schen Vermieter und Mieter, die der Senat nicht lösen könne. Der Senat könne Auskunft über 
den allgemein üblichen Standard im geförderten Wohnungsbau geben. Ein Umstrukturie-
rungsgebiet sei dort rechtlich nicht möglich. Der Bezirk könne entscheiden, ein Milieuschutz-
gebiet auszuweisen, worüber in der BVV kontrovers diskutiert werde. Dazu müsste eine Vor-
untersuchung stattfinden. Es sei nicht seine Aufgabe zu bewerten, ob dies bei 45 Einheiten 
sinnvoll, angemessen oder zweckdienlich wäre. 
 
Katrin Schmidberger (GRÜNE) fragt, ob SenStadtUm Mietern Rechtshilfe leisten würde, da 
ein Klageverfahren mindestens 10 000 Euro kostete. 
 
Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup (SenStadtUm) antwortet, Rechtsauskünfte in 
dem Sinne dürfe die Verwaltung nicht geben. Er verweise auf die Möglichkeiten des Mieter-
vereins und der Prozesskostenhilfe. 
 
Im Weiteren vertagt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
SIWA-Liste 
(auf Antrag aller Fraktionen) 

0240 
BauVerk 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Sondervermögen Infrastruktur Wachsende Stadt 
(SIWA) 
– hierzu Rote Nummer 1719 D – 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0241 
BauVerk 

Vertagt. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

  Vorlage – zur Kenntnisnahme – gemäß Artikel 64 
Absatz 3 der Verfassung von Berlin 
Fünfzehnte Verordnung zur Änderung von 
Verordnungen über die förmliche Festlegung von 
Sanierungsgebieten  
(auf Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen) 
(VO-Nr. 17/172) 

0223 
BauVerk 

Vertagt. 
 
 
Punkt 7 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk/vorgang/bv17-0240-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk/vorgang/bv17-0241-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/BauVerk/vorgang/bv17-0223-v.pdf

